Dieses Normstatut dient den Gemeinden zum Abschluss eines Vertrages über die Werkschule. Im Vertrag sind die Begriffe „Standortgemeinde“ und „Abgebergemeinde“ durch die konkreten Gemeindenamen zu ersetzen.
VERTRAG
zwischen

der Standortgemeinde (Altdorf, Bürglen, Erstfeld), handelnd durch den Schulrat

einerseits

und

der Einwohnergemeinde (Abgebergemeinde) handelnd durch den Schulrat,

anderseits
über das gemeinsame Schulangebot Werkschule

___________________________________________________________________________

Vorbemerkung

Mit der Inkraftsetzung der Schulischen Beitragsverordnung (VBV, RB 10.1222) wird die Verordnung über Kostenpflicht für Hilfs- und Werkschulen
) aufgehoben. Dies bedingt eine Neuregelung der Organisation und Finanzierung der Werkschulen. 

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Zweck
Der Vertrag regelt gestützt auf Artikel 4 Absatz 2 des Schulgesetzes
) und Artikel 3 Absatz 4 der Schulverordnung
) die Zusammenarbeit sowie die finanzielle Abgeltung zwischen den Gemeinden Standortgemeinde und Abgebergemeinde über das gemeinsame Schulangebot im Bereich Werkschulen.

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Grundsatz
Die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde (Abgebergemeinde), welche der Werkschule zugewiesen wurden, besuchen den Unterricht an der Werkschule der Gemeinde (Standortgemeinde).

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Zuweisung zu einem anderen Schulort
1Im Interesse einer optimalen Auslastung der Abteilungen können Schülerinnen und Schüler einer anderen Werkschule zugewiesen werden. 

2Die Zuweisung an einen anderen Schulort bedarf der Zustimmung der Schulräte der Abgeber- und der Standortgemeinde.

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Zuständigkeit
1Der Schulrat der Standortgemeinde nimmt für die Schülerinnen und Schüler aus der Abgebergemeinde, welche die Werkschule in Standortgemeinde besuchen, alle Aufgaben wahr, die die Schulgesetzgebung dem Schulrat zuweist. 

2Davon ausgenommen sind folgende Aufgaben, die nach wie vor vom Schulrat Abgebergemeinde erfüllt werden:

a) Organisation des Transportes der Schülerinnen und Schüler von Abgebergemeinde nach Standortgemeinde;

b) (je nach Situation vor Ort:) Organisation der Mittagsverpflegung;

c) Zuweisung zur Sonderschulung nach Artikel 12 Absatz 2 des Schulgesetzes;
)
d) Anordnung von besonderen Massnahmen nach Artikel 27 des Schulgesetzes;

e) Anordnung einer anderen geeigneten Schulung beim Ausschluss aus der Schule nach Artikel 51 Absatz 3 des Schulgesetzes bzw. Artikel 35 Absatz 4 Buchstabe c der Schulverordnung.
)
3Der Schulrat der Abgebergemeinde ist verpflichtet innert nützlicher Frist, spätestens aber 30 Tagen nachdem er vom Schulrat der Standortgemeinde informiert wurde, Massnahmen nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c bis e zu ergreifen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Schulrat der Standortgemeinde die entsprechende Schülerin oder den entsprechenden Schüler vom weiteren Besuch der Werkschule beurlauben und in die Zuständigkeit des Schulrates der Abgebergemeinde übergeben. 

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Finanzierung
1Die Abgebergemeinde zahlt der Standortgemeinde einen Beitrag pro Schülerin und Schüler gemäss dem Rechenmodell im Anhang zu diesem Vertrag. 

2Besucht eine Schülerin oder ein Schüler die Werkschule während weniger als sechs Monaten, wird die Hälfte des Beitrages geschuldet. 

3Die Standort- und die Abgebergemeinde beteiligen sich an den Kosten der nicht belegten Plätze im Verhältnis der Zahl der Schülerinnen und Schüler der Primarschule. Massgebend ist die Zahl gemäss Kantonaler Schulstatistik. 

4Die Zahl der nicht belegten Plätze ergibt sich aus der Differenz zwischen der tatsächlichen Anzahl Schülerinnen und Schüler und der nach Artikel 14 Absatz 1 Schulverordnung maximal möglichen Zahl.

5Die Standortgemeinde stellt der Abgebergemeinde den entsprechenden Kostenanteil in Rechnung.

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Kantonsbeitrag
Der Beitrag, den der Kanton aufgrund seiner Gesetzgebung an die Kosten der Schule für Schülerinnen und Schüler nach diesem Vertrag leistet, ist gemäss der Gesetzgebung auf die beteiligten Gemeinden zu verteilen. 

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Budgetierung und Abrechnung
1Die Standortgemeinde stellt der Abgebergemeinde bis spätestens 31. August die notwendigen Zahlen für die Budgetierung des Folgejahres zur Verfügung.

2Die Standortgemeinde stellt der Abgebergemeinde bis spätestens 30. November eine detaillierte Abrechnung über das vergangene Schuljahr zu. 

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus nicht Vertragsgemeinden
1Im Interesse einer optimalen Auslastung und aus pädagogischen Gründen können Schülerinnen und Schüler einer Gemeinde, welche keinen Vertrag mit der Standortgemeinde abgeschlossen hat, in die Werkschule aufgenommen werden.

2Die Nicht-Vertragsgemeinde hat dabei den gleichen Beitrag pro Schülerin und Schüler zu entrichten, wie die Vertragsgemeinden. Sie hat sich nicht an den Kosten der nicht belegten Plätze zu beteiligen, wenn sie im Rahmen eines Vertrages mit einer anderen Standortgemeinde bereits einen Beitrag an die Kosten der nicht belegten Plätze leistet.  

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Dauer
Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann im gegenseitigen Einverständnis oder unter Beachtung einer einjährigen Kündigungsfrist auf Ende eines Schuljahres (31. Juli) gekündigt werden, frühestens aber auf den 31. Juli 2009.

Artikel  AUTONUMLGL \e 
Inkrafttreten
1Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der Einwohnergemeindeversammlungen von Standortgemeinde und Abgebergemeinde. Er ist vom Regierungsrat zu genehmigen.

2Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, tritt der Vertrag am 1. August 2007 in Kraft.

Ort, den 

Für den Schulrat Standortgemeinde

Der Präsident/die Präsidentin

Der Sekretär/die Sekretärin

Für den Schulrat Abgebergemeinde

Der Präsident/die Präsidentin

Der Sekretär/die Sekretärin

ANHANG: Rechenmodell
Bruttokosten
Die Bruttokosten pro Schülerin und Schüler ergeben sich, indem die Gesamtbruttokosten durch die nach Artikel 14 Absatz 1 der Schulverordnung
) maximal mögliche Zahl der Schülerinnen und Schüler geteilt werden. 

Die Gesamtbruttokosten setzen sich zusammen aus:

a) Den Lohnkosten, inklusive Sozialleistungen der Lehrpersonen für die Werkschule.

b) Den Pauschalkosten pro Schülerin und Schüler.

Die Lohnkosten werden jährlich berechnet.

Die Pauschalkosten für Schulbetrieb, Schulleitung, Schulrat und Schuladministration werden jeweils aufgrund von Kostenberechnungen für zwei Jahre festgelegt. 

Die Pauschalkosten  für die Schulliegenschaft werden alle fünf Jahre an den Landesindex der Konsumentenpreise angepasst: Ausgangsindex (muss bei Vertragsbeginn festgehalten werden).

	Kostenart
	Teilergrösse
	Betrag bei
Vertragsbeginn

	Schulbetrieb: Weiterbildung Lehrpersonen, Lehrmittel, Anschaffungen/Unterhalt Mobiliar, Infrastrukturkosten EDV, Supportkosten Informatik, Versicherungen


	Anzahl Schulkinder
	

	Schulliegenschaft: 

Fixer Betrag aufgrund von Kostenberechnungen und einer Modellmiete von 13'600 Franken. 


	Anzahl Abteilungen
	30’000 Franken pro Abteilung



	Schulleitung: Besoldungen, Sozialversicherungen, Spesenentschädigungen, Weiterbildung, Büromaterial, diverser Sachaufwand, Erwerbsausfallentschädigungen, Kantonsbeitrag Besoldungen


	Anzahl Abteilungen


	

	Schulrat: Amtsentschädigungen, Sozialversicherungen, Sitz- und Taggelder, Spesenentschädigungen


	Anzahl Schulkinder
	

	Schuladministration: Besoldungen, Sozialversicherungen, Spesenentschädigungen, Büromaterial, diverser Sachaufwand, Erwerbsausfallentschädigungen, Lohnadministration
	Anzahl Schulkinder
	


�) RB 10.1465


�) RB 10.1111


�) RB 10.1115


�) RB 10.1111


�) RB 10.1115


�) RB 10.1115
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